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Begründung
1 , ) PlanunÄsaAle,ss

Der rechtskräftige Bebauungsplan rf Obere F1ührr ln der Fassung
d.er 1. And.erung sieht für d.en räumlichen Geltungsbereich dei
2. Änd.erung ein Reines Wohngeblet (WR) vor. Zu1ässig sind zwei-
geschossige (Höc.hstgrenze) Gebäude, wobei d.le Grund.stücksfläche
[cichstens zu 1O/" überbaut werden darf (enZ = 0,1).

Das Plangeblet ist an der Uhlandstraße und, d.er Welhernatten nit
zwei- und. dreigeschossigen Gebäud.en bebaut, während, der j-nnere
Bereich bisher unbebaut geblieben ist, In d,iesem inneren Bereich
so11 nunuehr eine 8-klessige Grundschule in zwelgeschossiger Bau-
welse errichtet werd.en.

2.) tr'es.tsetzungen, städ.tebaul1che Ord.nung

Der And.erungsplan nimmt die vorhandene Bebauung an der Uhlandstra§-
se und der Weihermatten auf und setzt entsprechenden Baugrenzen
f est. Nach den Vorschrlf ten der BauNVO wlrd nach dern tatsächlichen
Charakter d.es Baugeblets etn Allgemelnes Wohngeblet (WA) nit d.rei
Vollgeschossen als Höchstgrenze (III), einer Grundflächenzahl
(GnZ = frr|) und einer Geschoßflächenzah! (CfZ = 1,0) ausgewiesen.

Von dlesen Allgemelnen Wohngeblet getrennt wird, für den inneren
Bereich eine 'rGemeinbedarfsfläche Schuleil ausgewiesen. !as Maß d.er
zulässigen baulichen Nutzung entspricht dem ftir d.as Allgenelne Wohn
geblet.

3,) Bodenordnung

A1Ie bodenord.nenden Maßnahmen können auf den Wege freiwilllger
Übereinkunft nlt d.en 0rund,stückselgenttiuern erfölgen. Sowelt das
nlcht nög1ich ist, können ille Grund,stücke auch nach den Yorschrif -
ten des BBaUG ungelegt werden.

4. ) Erschlleßung

n1e Erechließung d.er Gemelndebed.arffläche Schule wird Kosten in
Höhe von ca, 100 000r-- !M erford.ern.

5.) Durchftihrung

Der Planungsvollzug unterliegt kelner zeit11 en Beschränkung.

Säckingen, den 19, Aprl1 X971
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